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1.2 In dem Sondergebiet „Tierhaltung und Landwirtschaft“ sind auch Nebenanlagen zu dem örtlich vorhandenen
tierhaltenden und landwirtschaftlichen Betrieb zulässig, soweit diese elektrische und thermische Energie aus
Biomasse entsprechend des „Erneuerbare Energiegesetzes“ (EEG 2009, Positivliste) und gemäß der
Biomasseverordnung in der aktuellen Fassung (08/05) erzeugen. Zusätzlich sind auch Anlagen zulässig, die das
so am Standort erzeugte Biogas in Bio-LNG veredeln können. Die dafür notwendigen Nebenanlagen der
Verflüssigung von LNG, CO2 und weitere erforderliche Anlagen zur Herstellung dieser oder anderer veredelter
Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien (entsprechend den örtlichen Bauvorschriften des B-Plan Nr.13) und die
zugehörigen Lagerungs- und Tankanlagen sind ebenfalls zulässig.

Die für die Erzeugung von Biogas möglichen Einsatzstoffe (Biomasse) werden auf die Stoffe beschränkt, die zum
Bezug des NAWARO-Bonus im Sinne des EEG berechtigen. Als Grundlage für die Einsatzstoffe dient die
Positivliste des aktuellen EEG 2009.

Die Anlieferung betriebsfremder Stoffe, die unter die Regelungen der EU Hygienevorschrift 1069/2009 fallen, mit
Ausnahme von Rindergülle, Mist aus tierischer Herkunft insbesondere Rinderfest- und Pferdemist (außer
Hühnertrockenkot), ist unzulässig.

Die maximale Leistung der Anlage beträgt 8 MW Feuerungswärmeleistung.

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt

geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) 

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S.3786), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

· Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S.
58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

· Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 10.11.2021 (Nds. GVBl. S. 739)

· Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) in der Fassung vom 6. Dezember 2017 zuletzt
geändert durch Artikel 4 Gesetzes vom 07.12.2021 (Nds. GVBl. S. 830)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) 

· Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19.
Februar 2010 mehrfach geändert; §§ 1a, 2a, 2b, 5, 13a und 25a eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 11.11.2020 (GVBl. S. 451

· Hauptsatzung der Gemeinde Amt Neuhaus in der aktuellen Fassung

Verfahrensvermerke
1. Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Amt Neuhaus hat in seiner Sitzung ................. die Aufstellung der 1. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 13 "Agrarvereinigung Darchau eG" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2
Abs. 1 am ..................... ortsüblich bekanntgemacht.

   ............................

Amt Neuhaus, den …………                Der Bürgermeister

2. Planunterlage
Kartengrundlage: Besitzeingewiesener Bestand der vereinfachten Flurbereinigung Haar
Maßstab: 1 : 1.000
Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landenwvicklung Niedersachsen (LGLN)
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 1 , 2, 3 und 4 der Flur 6 sowie die
Flurstücke 5/1 und 5/2 der Flur 5 in der Gemarkung Darchau.
Angaben und Präsentationen des amtlichen Vermessungswesen (NVermG) sowie durch das Gesetz über
Urrheberrecht und venvandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) gesetzlich geschützt.
Die Verwertung für nichteigene oder für wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe von Angaben
des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen ist nur mit Erlaubnis der zuständigen
Vermessungsund Katasterbehörde zulässig. Keiner Erlaubnis bedarf
1. die Verwendung von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen für
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises durch kommunale Körperschaften,

2. die öffentliche Wiedergabe von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von
Standardpråsentationen durch kommunale Körperschaften, soweit diese im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung
eigene Informationen für Dritte bereitstellen.

(Auszug aus S 5 Absatz 3 NVermG)
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 20.01.2022). Sie ist
hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.5)

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich 6).

.............................., den.................. Siegel                       …………………………………
                       Amtliche Vermessungsstelle

3. Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet von Baukonzept Neubrandenburg GmbH,
Gerstenstraße 9, 17034 Neubrandenburg.

   ............................

Amt Neuhaus, den …………                Der Bürgermeister

2. Öffentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Amt Neuhaus hat in seiner Sitzung am ...................... dem Entwurf der 1. Änderung des
Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ...................... ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans und der Begründung haben vom ...................... bis
……….......... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, sowie auf der Internetseite des AmtesNneuhaus öffentlich ausgelegen.

   ............................

Amt Neuhaus, den …………                Der Bürgermeister

3. Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Amt Neuhaus hat die 1. Änderung des Bebauungsplans nach Prüfung der Bedenken
und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ................... als Satzung (§ 10 BauGB) sowie
die Begründung beschlossen.

   ............................

Amt Neuhaus, den …………                Der Bürgermeister

4. Inkrafttreten

Die Erteilung der Genehmigung/Durchführung des Anzeigeverfahrens3) der 1. Änderung des Bebauungsplans
ist gemäß § 12 BauGB am .......... im Amtsblatt .............bekanntgemacht worden.

Die 1. Änderung des Bebauungsplans ist damit am ………….. rechtsverbindlich geworden.

   ............................

Amt Neuhaus, den …………                Der Bürgermeister

5. Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplans ist die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen der 1. Änderung des Bebauungsplans nicht geltend
gemacht worden.

   ............................

Amt Neuhaus, den …………                Der Bürgermeister

6. Mängel der Abwägung

Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplans sind Mängel der
Abwägung nicht geltend gemacht worden.

   ............................

Amt Neuhaus, den …………                Der Bürgermeister

Gemeinde Amt Neuhaus
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 13

"Agrarvereinigung Darchau eG"
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Präambel:
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), wird
nach Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde Neuhaus vom ..................... folgende Satzung über die 1.
Änderung des Bebauungsplans Nr. 13 "Agrarvereinigung Darchau eG" der Gemeinde Amt Neuhaus, bestehend
aus der Planzeichnung (TEIL A) und dem Text (TEIL B) erlassen:

5
1 Kataster (Stand Januar 2022)

Die Gebäudehöhe (GH) ist die obere Kante des Gebäudes, die Höhe für technische Anlagen (TAH) ist die obere
Kante der technischen Anlage, die jeweils oberhalb der Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche,
gemessen jeweils in der kürzesten Entfernung. Zu den technischen Anlagen werden auch Fermenter,
Gärrestspeicher, LNG- und CO2-Lagerungstanks sowie weitere Lagertanks zur Lagerung von veredelten
Kraftstoffen gezählt.

Nebenanlagen, die für die Landwirtschaft, die Tierhaltung, die Biogasanlage und für Anlagen zur Erzeugung von
Bio-LNG sowie zugehörigen Veredelungsanlagen notwendig sind, sind innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig,
soweit sie die zulässige Gebäudehöhe von 12m nicht überschreiten.
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